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Dringlichkeitsantrag

der Abgeordneten Thomas Hacker, Renate Will, Dr. Andreas Fischer, Julika Sandt, Dr. Annette Bulfon, Tobias Thalhammer, Dr. Otto Berter​mann, Jörg Rohde und Fraktion (FDP)
Das Aufspüren von Urheberrechtsverletzungen darf nicht zur Ausforschung von Schulrechnern führen

Der Landtag wolle beschließen:

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Landtag darüber zu berichten, auf welcher Rechtsgrundlage die von den Schulbuchverlagen zur Verfügung gestellte Plagiatssoftware zum Einsatz kommen soll. Zudem ist darzulegen, wie die Staatsregierung sicherstellt, dass die Software keine weiteren Daten der Schulen, der Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler an die Schulbuchverlage übermittelt, und inwieweit der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz einbezogen wurde und wird.

Begründung:
Am 21. Dezember 2010 haben die Bundesländer, vertreten durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus, einen Vertrag zur Einräumung und Vergütung von Ansprüchen nach § 53 UrhG mit der VG Wort, der VG Bild-Kunst, der VG Musikedition, zusammengefasst in der Zentralstelle Fotokopieren an Schulen (ZFS) und den Schulbuchverlagen, vertreten durch den VdS Bildungsmedien e.V., unterzeichnet. Dieser Vertrag regelt die Möglichkeit von Vervielfältigungen für den Unterrichts- und Prüfungsgebrauch aus allen urheberrechtlich geschützten Werken. In § 3 Nr. 3 des Vertrags wird die Digitalisierung, sowohl digitale Speicherung als auch Verteilung an Schulen, ausgeschlossen. Zur Überprüfung, ob das Digitalisierungsverbot von den Schulen eingehalten wird, ist vereinbart worden, dass die Verlage den Schulaufwandsträgern sowie den kommunalen und privaten Schulträgern eine Plagiatssoftware zur Verfügung stellen, „mit welcher digitale Kopien von und für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmten Werken auf Speichersystemen identifiziert werden können“. Angestrebt ist die Überprüfung von einem Prozent der Schulen ab dem 2. Schulhalbjahr 2011/2012. 
Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung.

